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Vorlage für den Berichterstatter Zuständigkeit Sitzung am Punkt 
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öffentliche Sitzung 

 
Betrifft: 

Bericht zur städtischen Schulsozialarbeit 

 
Begründung: 

 

Die Kommunale Schulsozialarbeit der Stadt Gladbeck ist nun seit fast zehn Jahren das zent-

rale Bindeglied zwischen Schulen, Familien und Jugendhilfe und hat wesentlichen Anteil an 

der Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher. Sie ist ein professionelles und sozi-

alpädagogisches Angebot, welches seit Mai 2012 dauerhaft im Schulalltag verankert ist. 

  

Die Bedeutung der Schulsozialarbeit ist angesichts der zunehmenden Komplexität von Er-

ziehung und Bildung sowie der aktuellen Herausforderung durch hohe Zuwanderungszah-

len und die Auswirkungen der Corona-Pandemie stetig gestiegen. Das Ziel der Kommuna-

len Schulsozialarbeit der Stadt Gladbeck ist es, die individuellen und gesellschaftlichen Be-

nachteiligungen von Kindern und Jugendlichen in ihrem Lebens- und Lernort Schule aus-

gleichen zu helfen, um in der Perspektive eine erfolgreiche gesellschaftliche Teilhabe zu 

erreichen. Kernbereiche der Arbeit sind dabei die Unterstützung der Schüler und Schüle-

rinnen, die Beratung, Begleitung und Unterstützung in besonders schwierigen Lebenssitua-

tionen von Familien (im Schwerpunkt bislang die Beratung und Vermittlung von Leistun-

gen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket) sowie die Zusammenarbeit mit den schulischen 

Multiteams, um dem wachsenden Erziehungsauftrag von Schule gerecht zu werden. 

 

Die Schulsozialarbeit versteht sich dabei als ein niederschwelliges Angebot, welches von 

Schülern und Schülerinnen, Lehrern und Lehrerinnen, OGS- Mitarbeiter/innen und den Per-

sonensorgeberechtigten freiwillig angenommen wird. Dabei steht die ganzheitliche Be-

trachtung des Kindes, unter Berücksichtigung des familiären und sozialen Umfeldes, im 

Vordergrund.  Es gilt, negativen Entwicklungen, wie Delinquenzen, psychische Störungen, 
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Schulmüdigkeit, Schulverweigerungen, etc. vorzubeugen und Stärken zu fördern, mit dem 

Ziel eines eigenverantwortlichen, sozialen und selbstbestimmten Lebens. 

 

Die Kommunale Schulsozialarbeit hat in Gladbeck ein breites standortübergreifendes An-

gebot entwickelt, das dynamisch auf die individuellen Bedarfe eingeht und u.a. intensiv 

den Übergang Kita-Grundschule unterstützt. In der Corona-Pandemie wurden die Inhalte 

der veränderten Situation angepasst und weiter professionalisiert. 

  

Über die Entwicklung in 2021 wird Frau Müller in der Sitzung mündlich berichten. 
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Finanzielle Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  

 

Ergebnisrechnung 

 

Ertrag €   Aufwand € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

    darin enthalten:  

    Personalaufwand  

    Sach- und  

  Dienstleistungen  

 Transferaufwand  

investiver Finanzplan 

 

Einzahlung €   Auszahlung € 

      

einmalig    einmalig  

jährlich    jährlich  

      

darin enthalten:      

Zuschüsse      

Beiträge Dritter      

 

Haushaltsmittel stehen:   zur Verfügung   nicht zur Verfügung 

 

 

 

 

Wesentliche klimarelevante Auswirkungen: 

 

keine x 

  

folgende  
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Beschlussentwurf: 

 

Der Schulausschuss nimmt den Bericht der Verwaltung zur Kenntnis. 

 

 

 Die Bürgermeisterin 

i. V. 

 

 
 

 

 - Rainer Weichelt - 

 Erster Beigeordneter 

  

______________________________________________________________________ 

 

In der Sitzung des 

 _________________-Ausschusses 

 Rates 

 Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses 

 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 

 

 


